
Firmenwagenbesteuerung: Nun ist der Bundesfinanzhof am Zug 
 
Darf der Dienstwagen auch privat genutzt werden, ist dieser geldwerte Vorteil bekanntlich zu 
versteuern. Bei der Ein-Prozent-Regelung wird dabei der Bruttoneuwagenlistenpreis des Pkw 
zugrunde gelegt. Die üblicherweise gewährten Rabatte von durchschnittlich 20 % fallen unter den 
Tisch. Diese für den Steuerpflichtigen nachteilige Praxis hat der Bund der Steuerzahler in einem 
Musterverfahren auf den Prüfstand gestellt. Das Finanzgericht Niedersachsen hat den 
verfassungsrechtlichen Bedenken für das Streitjahr 2009 aber eine Absage erteilt. Allerdings 
wurde die Revision zugelassen, die bereits beim Bundesfinanzhof anhängig ist.  
 
Der jetzige Streit basiert auf einer früheren Entscheidung des Bundesfinanzhofs. Hier kamen die 
Richter zu dem Ergebnis, dass die unverbindliche Preisempfehlung eines Automobilherstellers 
jedenfalls seit 2003 keine geeignete Grundlage mehr für die Bewertung des lohnsteuerrechtlich 
erheblichen Vorteils eines Personalrabatts für Jahreswagen ist. Im Nachgang zu diesem 
Verfahren stellte sich nun die Frage, ob der Gesetzgeber weiter am Bruttolistenneupreis als 
Bemessungsgrundlage festhalten darf, wenn dieser nicht mehr am Markt gezahlt wird.  
 
Im Streitfall konnte das Finanzgericht Niedersachsen keine zur Anpassung der Ein-Prozent-
Regelung zwingende Veränderung der Lebenswirklichkeit feststellen. Die Größenordnung der 
gewährten Rabatte (10 % bis über 30 %), die zudem von Hersteller, Modell und Sonderfaktoren 
abhängig sind, rechtfertige dies nicht. Die Richter lehnten sich dabei an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungsmäßigkeit der Steuerfreiheit von Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtzuschlägen an. Hier hatte das Gericht eine gravierende Abweichung von 
den ursprünglichen Verhältnissen von  66 % festgestellt und die Norm für verfassungswidrig 
erklärt. 
  
Hinweise: Da die Revision anhängig ist, können Einspruchsverfahren ruhend gestellt und 
Klageverfahren ausgesetzt werden. Im Einzelfall sollte das Führen eines Fahrtenbuchs in 
Erwägung gezogen werden (FG Niedersachsen, Urteil vom 14.9.2011, Az. 9 K 394/10, Rev. BFH 
Az. VI R 51/11). 
 


